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Bekanntmachung des Zweckerbandes  
„Interkommunaler Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen“ 

über den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan mit Grünordnung 
„Interkommunaler Gewerbepark Flughafen Süd - Benningen / Hawangen“ 

 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunaler Gewerbepark Flughafen Süd – Ben-
ningen / Hawangen hat mit Beschluss vom 25.07.2017 den Bebauungsplan mit Grünordnung „Inter-
kommunaler Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen“ als Satzung beschlossen. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan mit Grünordnung „Interkommunaler Ge-
werbepark Flughafen Süd – Benningen / Hawangen“ in der Fassung vom 25.07.2017 in Kraft. 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung und dem Umweltbericht sowie der zusam-
menfassenden Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Gemeinde Benningen, Hauptstraße 18, 87734 Benningen 
während der allgemeinen Öffnungszeiten (Dienstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, Mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr) einse-
hen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Des Weiteren ist die Einsichtnahme auch über das Inter-
net möglich auf der Internetseite der Gemeinde unter: www.benningen-allgaeu.de - Rathaus - Aktuelle 
Bauleitplanverfahren. 
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Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
2) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4) nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs.  4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird. 
 
Benningen, 22. Mai 2018 
ZWECKVERBAND INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK 
FLUGHAFEN SÜD – BENNINGEN/HAWANGEN 
 
Osterrieder 
Vorsitzender des Zweckverbandes 
Interkommunaler Gewerbepark Flughafen Süd – Benningen/Hawangen 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
„Interkommunaler Gewerbepark A 96 Bad Wörishofen/Allgäu“ 

für das Haushaltsjahr 2018 
 
 

I. 
 
Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und § 14 der 
Verbandssatzung i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) hat die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes „Interkommunaler Gewerbepark A 96 Bad Wörishofen/Allgäu“ am 23.04.2018 folgende 
Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
1. im ERGEBNISHAUSHALT mit 

 
dem Gesamtbetrag der Erträge von 99.960 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von -36.960 € 
 
und dem Saldo (Jahresergebnis) von 63.000 € 
 

2. im FINANZHAUSHALT 
 
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 99.960 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -36.960 € 
 
und einem Saldo von 63.000 € 
 

b) aus Investitionstätigkeit mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 525.000 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -1.510.000 € 
 
und einem Saldo von -985.000 € 
 

c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 1.500.000 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von -1.000.000 € 
 
und einem Saldo von 500.000 € 
 

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -422.000 € 
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§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 1.500.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlagesoll) wird auf 36.960 € festge-
setzt. Dieser wird auf die Verbandsmitglieder wie folgt umgelegt: 
 
a) Umlage zur Deckung der laufenden Verwaltungskosten (Verwaltungskostenumlage):  

 
Stadt Bad Wörishofen 17.740 € 
Gemeinde Amberg 7.762 € 
Gemeinde Rammingen 7.762 € 
Gemeinde Eppishausen 1.848 € 
Gemeinde Ettringen 1.848 € 
 

b) Umlage zur Finanzierung der Investitionskosten (Investitionskostenumlage):  
 
Eine Umlage zur Finanzierung der Investitionskosten (Investitionskostenumlage) wird nicht festge-
setzt. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 5.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
entfällt 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2018 in Kraft. 
 
Bad Wörishofen, 23. April 2018 
ZWECKVERBAND „INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK A 96 BAD WÖRISHOFEN/ALLGÄU“ 
 
Paul Gruschka 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung am 02.05.2018 unter 
Gesch.-Nr. 24 - 9410.0 erteilt. 
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III.  
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO vom Tag nach dieser Bekanntmachung an eine Woche 
lang in der Stadt Bad Wörishofen während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf.  
 
Die Haushaltssatzung liegt gemäß Art. 26 GO, § 4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung während ihrer 
Gültigkeitsdauer in der Stadt Bad Wörishofen zur Einsicht während der allgemeinen Dienststunden be-
reit. 
 

 
Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


